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Kostenmiete im gemeinnützigen Wohnungsbau

Wohnbauförderung hat in Zürich Tradition
Die Entwicklung der Baugenossenschaften ist in Zürich eng mit der 
Wohnbaupolitik der Stadt verknüpft. Die Wohnbauförderung wurde in Zürich 
bereits 1907 als kommunale Aufgabe in die Gemeindeordnung aufgenommen. Im 
Juli 1924 verabschiedete der Grosse Stadtrat „Grundsätze betreffend die 
Unterstützung des gemeinnützigen Wohnungsbaus“, die noch heute Geltung 
haben. Wohnbauförderung beinhaltet wesentlich mehr als das Ausrichten von 
Subventionen:

• die Stadt gewährt zinsgünstige zweite Hypotheken 
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(Restfinanzierungsdarlehen);

• sie beteiligt sich in der Regel am Genossenschaftskapital;
• und sie gibt Land im Baurecht ab.
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Wohnbauförderung hat in Zürich Tradition

Aus der langjährigen Zusammenarbeit der Stadt Zürich mit 
den Baugenossenschaften haben sich diverse Reglemente
ergeben. Die wichtigsten sind:

• die Grundsätze betreffend die Unterstützung des 
gemeinnützigen Wohnungsbaues („Grundsätze 24“);

• das Rechnungsreglement;
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• und das Reglement über die Festsetzung, Kontrolle und 
Anfechtung der Mietzinse bei den unterstützten 
Wohnungen (Mietzinsreglement).
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Mietzinsreglement und Mietzinskontrolle

Für die gemeinnützigen Wohnbauträger gilt ein eigenes 
Mietzinsreglement, das in einigen wesentlichen Bereichen 
von dem sonst geltenden Mietrecht abweicht.

Das Büro für Wohnbauförderung ist für die Kontrolle der 
Nettomietzinsen (ohne Nebenkosten) gemäss 
Mietzinsreglement zuständig. Zusätzlich ist das 
Finan departement die erste Anfecht ngsinstan bei
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Finanzdepartement die erste Anfechtungsinstanz bei 
Mietzinsbeschwerden. Vom Kanton mit subventionierte 
Wohnungen unterliegen jedoch der kantonalen 
Mietzinskontrolle. 
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www.stadt-zuerich.ch/wohnen
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Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Fragen ???
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